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– Annahme des Gesetzgebungsakts 

– Erklärungen 
  

Erklärung der Kommission zur Geltung für Drittstaatsangehörige 

Die Verordnung zur Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung der sozialen 

Sicherheit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 

Europäischen Union basiert auf Artikel 48 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV), da es um Maßnahmen im Bereich der Koordinierung der sozialen Sicherheit geht. 

Eine Ausweitung dieser Verordnung auf Drittstaatsangehörige im selben Rechtsakt ist aufgrund der 

Unvereinbarkeit der Rechtsgrundlagen nicht möglich, da sich eine solche Ausweitung auf 

Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe b AEUV stützen müsste. 
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Nach Auffassung der Kommission sollten für Drittstaatsangehörige, die unter die Verordnung (EU) 

Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 fallen, 

weiterhin die Grundsätze der Koordinierung im Bereich der sozialen Sicherheit gelten, die in der 

Verordnung zur Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung der sozialen 

Sicherheit verankert werden sollen, und zwar auf der Grundlage der weiterhin geltenden 

Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 und der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009. 

Die Kommission wird jedoch gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erwägen, die in dieser 

Verordnung festgelegten Grundsätze auf Drittstaatsangehörige auszudehnen, die sich rechtmäßig in 

einem Mitgliedstaat aufhalten und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 unter die EU-Rechtsvorschriften zur 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit fielen bzw. fallen, um deren Ansprüche für den 

Zeitraum zu bestätigen, in dem das Vereinigte Königreich ein Mitgliedstaat war. 

Erklärung der Kommission zu einem koordinierten Ansatz für die Koordinierung der  

sozialen Sicherheit 

Die Kommission möchte ihre Bedenken hinsichtlich der Einfügung des Erwägungsgrunds 4a und 

des Artikels 5a in den Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung von Notfallmaßnahmen im 

Bereich der Koordinierung der sozialen Sicherheit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union zum Ausdruck bringen. Nach Auffassung der Kommission ist es nicht 

erforderlich, diese Elemente in die Verordnung aufzunehmen. 

Das Austrittsabkommen ist die bestmögliche Lösung, um die Ansprüche der sozialen Sicherheit der 

betroffenen Personen zu wahren. Die Kommission räumt ein, dass ohne ein Austrittsabkommen 

Verwaltungsvereinbarungen nach wie vor äußerst wichtig sind, um die Verordnung mit 

Notfallmaßnahmen anzuwenden, und ist daher bereit, die Mitgliedstaaten bei einem koordinierten 

Ansatz für derartige Vereinbarungen mit dem Vereinigten Königreich umfassend zu unterstützen. 

Die Kommission wird darüber hinaus eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um künftig 

einen gemeinsamen Ansatz für die Koordinierung der sozialen Sicherheit mit dem Vereinigten 

Königreich zu verwirklichen. 
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